
Anlage 4 

Aufgabenstellung für ein extern zu vergebendes Konzept 
auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 01.02.2018 

 
„Neustrukturierung des sog. Kitzinger Notwohngebietes Egerländer Str. 22, 24 und 26, 

Tannenbergstr. 37 unter besonderer Berücksichtigung der 
Obdachlosenunterbringung“  

 
 

 
0. Vorbemerkung 
 

In den 1960iger Jahre wurden in Kitzingen in der Egerländer Str. 22,24 und 26 und der 
Tannenbergstr. 37 so genannte „Schlichtwohnungen“ gebaut, um der herrschenden 
Wohnungsnot zu begegnen. Seit Anfang der 1980iger Jahre werden die in diesen vier 
Blocks vorhandenen ca. 90 Wohnungen auch für die Unterbringung von Obdachlosen 
genutzt. Diese werden nach entsprechender Einweisung in die Unterkünfte durch das 
städtische Einwohnermeldeamt  seitens der als Hausverwalter tätigen BauGmbH mit 
Mietverträgen ausgestattet und bleiben teilweise lange Zeit dort wohnen. Bei einem Teil 
der Bewohner liegen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten und 
multiplen Problemlagen vor. In den letzten Jahren nahm  die  Konfliktlage unter und mit 
den Bewohnern stetig zu. Die bauliche Substanz wurde lediglich erhalten, aber nie 
grundlegend saniert.  
 
Die Stadtverwaltung hat darum dem Stadtrat am 15.12.2016 erste konzeptionelle 
Überlegungen zur Neustrukturierung der Obdachlosenfürsorge an diesem Standort 
vorgelegt (Anlage 1).  
 
Am 01.02.2018 hat der Stadtrat folgendes beschlossen : 
 

„Der Stadtrat möge sich mit der Thematik „Notwohngebiet“ intensiv befassen und beschließen: 
 
01 Die Rahmenbedingungen für die Obdachlosenarbeit und die Wohnraumversorgung von 
Wohnungslosen werden in der Stadt Kitzingen grundlegend verbessert und mittelfristig (innerhalb von 
fünf Jahren) umgesetzt sowie durch einen zielorientierten Umgang mit der Problematik ersetzt. Die 
entsprechenden Haushaltsmittel für diese Maßnahme sind in den Haushalt einzustellen. Ein wichtiger 
Punkt dabei ist die Prävention von Wohnungslosigkeit und die menschenwürdige Unterbringung von 
Wohnungs- und obdachlosen. 
 
02 Erstellung einer konkreten Analyse der bisherigen Kitzinger Obdachlosenarbeit sowie der 
Versorgung von Wohnungslosen mit Wohnraum, um den tatsächlichen Bedarf festzustellen und die 
aktuelle Situation zu erkennen. 
 
03 Erstellung eines Konzeptes für die zukünftige Obdachlosen- und Wohnungslosenarbeit durch 
externe Experten in Kooperation mit der Stadtverwaltung und dem Stadtrat.“ 

 
Aus der Diskussion ergab sich, dass bei dem Konzept neben der Thematik der 
Obdachlosenfürsorge auch die sozialen und baulichen Aspekte der Neustrukturierung  
berücksichtigt werden sollten und auch die Frage, wie mit den vorhandenen 
Mietverhältnisse umzugehen ist (vgl. Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des 
Stadtrates am 01.02.2018, TOP 7.3., Anlage 2) 
 
Daraus ergibt sich nachfolgende Aufgabenstellung, die die Teilbereiche  
 
A. Neustrukturierung und Organisation der Obdachlosenunterbringung vorzugsweise am 

bestehenden Standort  (oder anderen Orts ?) 
B. Umgang mit den bestehenden Mietverhältnissen/ Nutzern im Notwohngebiet 
C. Einrichtung einer Sozialen Betreuung für zukünftige Obdachlose und/oder bisherige 

Mieter 



D. Städtebauliche Aufwertung/ Umstrukturierung der vorhandenen Bebauung unter 
Berücksichtigung der Belange der Obdachlosenunterbringung  

E. Zusammenfassende Empfehlung zur Neustrukturierung unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse von A bis D und Darstellung der erforderlichen Maßnahmen mit Zeitplan 

 
umfasst. 
 

A. Neustrukturierung und Organisation der Obdachlosenunterbringung  
vorzugsweise am bestehenden Standort (oder anderen Orts ?) 

 
I. Analyse der derzeitigen Obdachlosenarbeit (Zuarbeit Stadt ) 

 
 

II. Darstellung der Rechtsgrundlagen Obdachlosenunterbringung ( ggf. Zuarbeit durch 
die Stadt)  
 

 
III. Untersuchung, Darstellung und Begründung  von Vorzugslösungen zur 

Obdachlosenunterbringung für die Stadt Kitzungen  
 

1. Vorrang soll zukünftig die Prävention zur Verhinderung von Obdachlosigkeit 
haben. Welche Möglichkeiten gibt es für die Stadt unter Berücksichtigung ihrer 
Zuständigkeiten als Große Kreisstadt ? Wie kann hier eine Zusammenarbeit mit 
den Trägern der Sozialhilfe aussehen? 

2. Einhaltung der Empfehlungen der „Konferenz der Wohnungslosenhilfe in 
Bayern zu Standards von Obdachlosenunterkünften in Bayern (Stand April 
2014)  

3. Berücksichtigung der „Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und 
Gesundheit und des Inneren vom 04.07.1997 Az. IV 2/5671/5/97 und I C 2-
2123.1“ 

 
IV.  Darstellung von Ergebnissen  

 
 

B. Umgang mit den bestehenden Mietverhältnissen/ Nutzern im Notwohngebiet  
 

I. Bestandsanalyse und rechtliche Einordnung der bestehenden Mietverträge und der 
in den vier Blocks wohnenden Personen (Zuarbeit Stadt und BauGmbH) 

 
II. Entwicklung von Vorzugslösung für zukünftige Wohnformen für die bisher 

eingewiesenen Personen (Mieter) und die Langzeitmieter unter Berücksichtigung 
von D 

 
III. Entwicklung Masterplan unter Berücksichtigung von D und ggf. 

Umzugsmanagement 
 

 
C. Einrichtung einer Sozialen Betreuung für zukünftige Obdachlose und/oder 

bisherige Mieter   
 
I. Analyse der Problemlagen (Zuarbeit der Stadt) 

 
II. Entwicklung einer Aufgabenstellung/Stellenbeschreibung für die Soziale Arbeit vor 

Ort ausschließlich für die unter A entwickelte neu strukturierte zukünftige 



Obdachlosenfürsorge unter Berücksichtigung folgender Gesichtspunkte und jeweils 
in  Abgrenzung zu den bestehenden Fachdiensten  
 

 
III. Entwicklung einer Aufgabenstellung/Stellenbeschreibung für die Soziale Arbeit vor 

Ort für die unter A entwickelte neu strukturierte Obdachlosenunterbringung und die 
vorhandenen Bewohner des Notwohngebietes unter Berücksichtigung der unter II. 
genannten Gesichtspunkte und in Abhängigkeit von den Ergebnissen zu B 

 
IV. Entwicklung der Rahmenbedingungen für die Soziale Arbeit vor Ort für II und III 

 
V. Ermittlung der Personal- und Sachkosten; Fördermittel  
 

VI. Zusammenfassung: Empfehlung zur Organisation der Sozialen Arbeit vor Ort 
 

 
D. Städtebaulicher Teil: Städtebauliche Aufwertung/ Umstrukturierung der 

vorhandenen Bebauung unter Berücksichtigung der Belange der 
Obdachlosenunterbringung  

 
 

I. Städtebauliche Rahmenbedingungen (Zuarbeit durch die Stadt KT/BauGmbH) 
 
 

II. Konzeptionelle Möglichkeiten/Varianten 
 
 

III. Städtebauliche Vorzugslösung 
 

IV. Wohnungen (Ausstattung und geplanter Standard)  
 

 

V. Realisierung (ggf. Schrittweise) 
 
 

VI. Kosten und Zeitplan (Planung und Realisierung) 
 
 
E. Zusammenfassende Empfehlung zur Neustrukturierung unter Berücksichtigung 

der Ergebnisse von A bis D und Darstellung der erforderlichen Maßnahmen mit 
Zeitplan 
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